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LEADER- GEBIET KLOSTERBEZIRK ALTZELLA (KBAZ)   
 
 
 
Infoblatt - von der Projektidee bis zur Umsetzung  

 

Vorhaben zur Umsetzung der lokalen Entwicklungsstrategie (LES) im Rahmen der Förderrichtlinie 

Integrierte ländliche Entwicklung 2014                 RL LEADER/2014 

 
unterliegen folgenden Grundsätzen: 

„Alle geförderten Vorhaben müssen sich an dem Grundsatz der wirtschaftlichen, sozialen 

und ökologischen Nachhaltigkeit orientieren, d. h. sie müssen ressourcenschonend und 

generationen-gerecht ausgerichtet sein und die Aspekte der Chancengleichheit 

berücksichtigen, Qualität, Innovation und Kompetenz anstreben, Kommunikation und 

Kooperation fördern und sich durch Toleranz gegenüber Minderheiten auszeichnen bzw. 

nicht dagegen verstoßen.“ (LES KBAZ S.44) 

 
durchlaufen folgendes Verfahren: 
 

1. Vorhabenauswahl durch das Entscheidungsgremium der Region, den Koordinierungskreis, 
bei Zustimmung zum Vorhaben wird ein Budget freigegeben mit dem 
 

2. der Antrag auf Förderung beim zuständigen Landratsamt gestellt werden kann. 
 

 
 
zu 1.: Vorhabenauswahl erfolgt nach festgelegten Regeln 
 

➢ Projektaufruf mit Stichtagsregelung   darauf  
 

➢ fristgerechte Einreichung Antrag auf Vorhabenauswahl mit den geforderten Anlagen beim 

Regionalmanagement, Prüfung auf Vollständigkeit  
 

➢ bei Bedarf vor Ort Besuch und Konkretisierung der eingereichten Unterlagen 
 

➢ 2- stufiges Vorhabenauswahlverfahren durch das Entscheidungsgremium 

Koordinierungskreis (KOK) mit 1. der allgemeinen Vorhabenprüfung bestehend aus 

Kohärenzprüfung und Mehrwertprüfung und 2. der Fachprüfung (Geschäftsordnung KOK 

oder LES Seite 58) 
 

➢ Vorhabenauswahl oder Zurückstellung oder Ablehnung durch das Entscheidungsgremium. 
 

➢ Schriftliche Mitteilung an den Vorhabenträger über das Ergebnis der Vorhabenauswahl mit 

Begründung, Hinweisen zur Fördermittelbeantragung . Ausgewählte Vorhaben unterliegen 

einer Befristung zur Antragstellung bei der Bewilligungsbehörde. 

 

 

Die Projektaufrufe werden auf der Internetseite des Vereins Regionalentwicklung Klosterbezirk 

Altzella e.V. veröffentlicht: 

www.klosterbezirk-altzella.com 
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zu 2.: Förderantrag   
 

➢ Antragstellung im LRA mit Antragsformular und Anlagen  

Unterlagen, Formulare Richtlinie siehe                 

www.smul.sachsen.de/foerderung/3663.htm 
 

➢ Erteilung Zuwendungsbescheid 
 

➢ Baubeginn  
 
 
 

Ansprechpartner in den Landratsämtern 

Landratsamt Mittelsachsen 
Referat Integrierte Ländliche Entwicklung und Geoinformation 
Standort: Dr.-Zieger-Straße 2, Gebäude IV, 04720 Döbeln 
Ansprechpartner für den Klosterbezirk Altzella 
Herr Ullrich Lochmann Tel.: (0 37 31) 799 ‐1616 Fax: (0 37 31) 799 1607 

E ‐ Mail: ullrich.lochmann@landkreis‐mittelsachsen.de 
Internet: https://www.landkreis-mittelsachsen.de/das-amt/behoerden/foerderung-laendliche-
entwicklung.html 
 
Landratsamt Meißen 
Ländliche Entwicklung/Wirtschaft 
Standort: Remonteplatz 8, 01558 Großenhain 
Sachgebietsleiter 
Herr Fabian Schröder  Tel.: (0 35 22) 30 32 431 
E-Mail: afk@kreis-meissen.de 
Internet: http://www.kreis-meissen.org/2834.html 
 
 

 

 

 

Ich weiß nicht genau ob mein Vorhaben gefördert werden kann, wie es in den Aktionsplan 

einzuordnen ist, ob mein Vorhaben in der förderfähigen Gebietskulisse liegt          

     

   dann 
 

                 

 

➢ Skizzierung des Projektinhaltes durch Antragsteller auf 
Formular Erstberatung und Übermittlung an 
Regionalmanagement 
 

➢ Terminvereinbarung und Erstgespräch zur Vorstellung der 
Idee beim Regionalmanagement, Information zum Verfahren 
 

➢ Abstimmung des Vorhabens zwischen Regionalmanagement 
und LRA, nach Bedarf Vororttermin – förderrechtliche 
Einordnung, Hinweise zur Antragstellung nach Projektaufruf, 
Zeitraum, Anforderungen 
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